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1. Stand lokaler Engagementförderung und Auftrag de s 
vorliegenden Gutachtens 

1.1. Anlaufstellen und Netzwerke in den Kommunen – ein neuer Typus 
Engagement fördernder Infrastrukturen 

Im Kontext der Weiterentwicklung einer nationalen Engagementstrategie kommt 
dem Aufbau und der nachhaltigen Förderung von Infrastrukturen für das bürger-
schaftliche Engagement eine Schlüsselstellung zu. Neben dem reichhaltigen Ver-
eins- und Verbandsleben, welches das bürgerschaftliche Engagement gemeinsam 
mit politischen Parteien und Kirchen in Deutschland traditionell prägt, lässt sich 
seit etwa 30 Jahren der Aufstieg eines neuen Typs von Infrastruktur beobachten. 
Es handelt sich dabei vor allem um Anlaufstellen zur Engagementförderung im 
lokalen Raum , die neben der Vermittlung von freiwilligen Tätigkeiten und der Ver-
besserung der öffentlichen Wahrnehmung zivilgesellschaftlicher Anliegen vor al-
lem eine große Kreativität in der Entwicklung neuer Engagementmöglichkeiten an 
den Tag gelegt haben. Diese Initiativen sind parteilich und konfessionell meist un-
gebunden und verstehen sich als Plattform und soziale Orte für engagierte und 
engagementinteressierte Bürger-/innen sowie für Organisationen, die mit Enga-
gement befasst sind. Bürgerstiftungen, Mehrgenerationenhäusern, Freiwilligen-
agenturen, Seniorenbüros, Selbsthilfekontaktstellen, Bürgerstiftungen, Lokalen 
Agenda 21-Initiativen, Stadtteilbüros und ähnlichen Einrichtungen zur lokalen En-
gagementförderung ist gemeinsam, dass sie Aktivitäten bürgerschaftlichen Enga-
gements bündeln, befördern und die Zugangswege dahin ebnen. 

Dieser neue Typus von Einrichtungen steht für die Bestrebung, das bürgerschaftli-
che Engagement in seiner Breite und Vielfalt im Gemeinwesen sichtbar und 
fruchtbar zu machen. Zudem entstanden und entstehen diese Einrichtungen nicht 
zufällig in einer Phase wachsender gesellschaftlicher Individualisierung, in der 
immer mehr Menschen eine Vielzahl von Handlungsoptionen (auch für ihr freiwilli-
ges Engagement) erwarten und sich zugleich weltanschauliche Bindungen zu-
nehmend lockern.  

In der Fachdebatte besteht Einigkeit, dass dieser Typus von Einrichtungen für die 
Gestaltung einer kommunalen Engagementlandschaft unverzichtbar ist (vgl. En-
quete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen 
Bundestags 2002, S. 298ff., Jakob 2010, Olk/Klein/Hartnuß 2010).1 Freilich haben 
viele dieser Anlaufstellen bis heute keine ausreichende und nachhaltige Finanzie-
rungsgrundlage sicherstellen können. Daneben scheint der Bezug zu den vielfälti-
gen, oft traditionell verwurzelten Engagementmöglichkeiten vor Ort nicht immer 
zum gegenseitigen Vorteil ausgestaltet zu sein. Vielerorts besteht noch Misstrauen 
gegenüber diesen neuen Infrastrukturformen, der sich etwa in der Vermutung äu-

                                            
1  Vgl. auch die Ergebnisse des Nationalen Forums für Engagement und Partizipation 

(Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 2009a, S. 13f. und S. 28 ff.). 
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ßert, die Infrastruktureinrichtungen könnten Ehrenamtliche aus traditionellen En-
gagementfeldern „abziehen“.  

Umso wichtiger wurde daher in den letzten Jahren der Aufbau von Netzwerken 
auf lokaler und überregionaler Ebene. Hiermit konnten bestehende Vorurteile ab-
gebaut und auf einer pragmatischen Arbeitsebene die Kooperationschancen der 
wachsenden Schar von Akteuren im Feld des bürgerschaftlichen Engagements 
ausgelotet werden. Gemeinsame Projekte (beispielsweise Patenschaftsmodelle 
oder Nachbarschaftshilfen) konnten mithilfe dieser entstehenden Netzwerke er-
möglicht werden, um damit eine gemeinsame Weiterentwicklung der Engagement-
landschaft zu erzielen.  

Netzwerke des bürgerschaftlichen Engagements wachsen mit dem Wunsch, der 
bunten und an manchen Stellen auch wuchernden Engagementlandschaft eine 
diskursive Plattform zu geben, um gemeinsame Projekte voranzubringen, Doppel-
arbeit zu vermeiden und die Schnittstellen zu Partnern außerhalb des Dritten Sek-
tors (Wirtschaft, Politik, Verwaltung) zu gestalten, denn diese verlangen in der Re-
gel nach strategisch handlungsfähigen Partnern, die „mit einer Stimme“ sprechen 
können. Netzwerke scheinen für diese Aufgabe besonders geeignet, weil sie die 
Selbstständigkeit ihrer Mitglieder auf Augenhöhe wahren und dennoch wichtige 
Koordinierungsarbeit leisten können (vgl. Röbke 2009). 

1.2. Kommunen als Engagementförderer 

Die entstandenen neuen Infrastrukturen zur Engagementförderung sind Ausdruck 
dafür, dass sich in vielen Kommunen Ansätze für eine politikfeld-
übergreifende Engagementpolitik  herausgebildet haben (vgl. Bogumil/Holtkamp 
2010). Unter Begriffen wie „Bürgerkommune“ und bürgerorientierte Kommune ha-
ben seit den 1990er Jahren zahlreiche Gemeinden neue Initiativen zum Ausbau 
von Bürgerbeteiligung und zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements auf 
den Weg gebracht. „Politikverdrossenheit“ und Veränderungen in den Engage-
mentstrukturen haben dazu beigetragen, dass in vielen Kommunen neue Aktivitä-
ten zur Engagementförderung in Gang gesetzt worden sind. Angesichts von Fi-
nanzknappheiten und Haushaltssicherungsprogrammen, aber auch aufgrund von 
Vorbehalten lokaler Akteure gegenüber neuen Konzepten einer professionellen 
Engagementförderung hält sich der Ausbau einer flächendeckenden modernen 
Infrastruktur zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements bislang allerdings 
in Grenzen. Damit die Kommunen ihre Aufgabe zur Engagementförderung wahr-
nehmen können, müssen sie von der Landes- und der Bundespolitik unterstützt 
werden. 

1.3. Zur Förderung von Infrastrukturen auf Bundes- und Landesebene 

Allerdings haben Förderprogramme wie das Modell Mehrgenerationenhäuser oder 
Bündnisse für Familien in den letzten Jahren eine durchaus ambivalente Wirkung 
entfaltet. Einerseits wurden damit in den Landkreisen und Kommunen durch Kofi-
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nanzierung und begleitende Unterstützung Anreize und neue Infrastrukturen ge-
schaffen. Andererseits hinterlassen sie manche Projektruine nach Ablauf der För-
derperiode bis ein neues, ähnliches Förderprogramm aufgelegt wird und damit der 
Flickenteppich der sich mühsam über Wasser haltenden Anlaufstrukturen und 
Netzwerke erweitert wird.  

Vor diesem Hintergrund ist die von der letzten Bundesregierung (Kabinetts-
beschluss vom 7. Juli 2009) und nun durch den Koalitionsvertrag der neuen Bun-
desregierung bekräftigte Absicht zu begrüßen, eine „Nationale Engagementstrate-
gie“ im Dialog mit den Partnern der Zivilgesellschaft zu formulieren. So will die  
Bundesregierung ihre engagementpolitischen Aktivitäten im Dialog mit den zivil-
gesellschaftlichen Akteuren besser koordinieren. Nur durch den umfassenden 
Einbezug der Experten der Zivilgesellschaft kann das Ziel einer nachhaltig wirk-
samen Infrastruktur des bürgerschaftlichen Engagements erreicht werden. Die 
Koalitionsvereinbarung bekräftigt ausdrücklich: „Die vielfältigen Investitionen im 
Engagement sind besser zu fördern, stärker zu vernetzen und vor allem denen 
zugänglich zu machen, die wir für bürgerschaftliches Engagement begeistern wol-
len. Wir wollen eine Nationale Engagementstrategie u.a. zusammen mit dem Nati-
onalen Forum für Engagement und Partizipation umsetzen, ein Gesetz zur Förde-
rung des bürgerschaftlichen Engagements verfolgen, das alle geeigneten Rah-
menbedingungen für eine nachhaltige Infrastruktur und Stabilisierung von Enga-
gement und Partizipation berücksichtigt und zur Bündelung, Abstimmung und Wei-
terentwicklung von Förderprogrammen ein geeignetes bundeseinheitliches Förder-
instrument aufstellen.“ (Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP, S. 80. In: 
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf)  

Auch auf Landes- und Bundesebene sind in den letzten Jahren – häufig mit Unter-
stützung durch die jeweilige Landes- und Bundespolitik – Netzwerke und Zusam-
menschlüsse zur Engagementförderung entstanden. In einem Teil der Bundeslän-
der sind Landesnetzwerke gegründet worden, in denen sich zivilgesellschaftliche 
Organisationen und/oder Kommunen zusammen geschlossen haben. Die ent-
scheidende Neugründung auf der Bundesebene war 2002 das Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) als trisektoraler Zusammenschluss von 
Engagement fördernden Organisationen. Hinzu kommen auf Landes- und Bun-
desebene Dachorganisationen und Zusammenschlüsse der Freiwilligenagenturen, 
der Selbsthilfekontaktstellen, der Seniorenbüros etc., bei denen die politische Inte-
ressenvertretung sowie die fachliche Unterstützung ihrer Mitgliederorganisationen 
im Vordergrund stehen. 

1.4. Anforderungen an eine systematisch angelegte E ngagementpolitik 

Im Fokus des hier vorgelegten Gutachtens steht die lokale Engagementförderung 
und die Entwicklung von Ideen und Vorschlägen, wie insbesondere die Infrastruk-
turen in den Kommunen unterstützt werden können. Ausgehend von einer Sich-
tung der bestehenden „Engagementlandschaft“ und unter Berücksichtigung vorlie-
gender Expertisen wird es darum gehen, zu eruieren, was die Kommunen für den 
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Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur zur Engagementförderung brauchen. 
.  

Ziel wäre eine Engagementpolitik , die 

• den Spagat schafft zwischen der Vielfalt und Dynamik einer wachsenden 
Engagementlandschaft – die ja nicht beschnitten werden soll – und einem 
„ordnungspolitischen“ Paradigma, Fördermittel möglichst effizient und effek-
tiv einzusetzen; 

• im Sinne der Bürgerinnen und Bürger eine leicht zugängliche, transparente 
und verlässliche Infrastruktur des Engagements zu gestalten hilft; 

• es ermöglicht, dass traditionell verwurzeltes Ehrenamt in Kirchen, Parteien, 
Vereinen und Verbänden mit neueren Formen des bürgerschaftlichen En-
gagements, die sich aus den Initiativen der letzten vier Dekaden entwickelt 
haben, Synergien entwickelt, statt Konkurrenz pflegt; 

• zur steten Weiterentwicklung kommunaler „Engagementlandschaften“ und 
notwendiger übergreifender Vernetzungsstrukturen beiträgt; 

• den Eigensinn des bürgerschaftlichen Engagements und seine Verortung 
im sozialen Nahraum beachtet; 

• Einrichtungen, Dienste und Unternehmen in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens darin unterstützt, sich für Engagement und Partizipati-
on zu öffnen, um die Lebensqualität des gemeinschaftlichen Zusammenle-
bens zu verbessern; 

• (mehr) Bürger-/innen für das freiwillige Engagement für ihre Mitmenschen 
zu begeistern imstande ist. 

Diese inhaltlichen Ziele sind allerdings nur konstruktiv anzugehen, wenn zugleich 
über die Art und das Selbstverständnis des Verhältnisses von Staat und Zivilge-
sellschaft weiter nachgedacht wird.  

Viele Schlagwörter, vom ermöglichenden Staat bis zu Good Governance machen 
die Runde. So richtig deren gedanklicher Ausgangspunkt ist – zumal bei der Aus-
gestaltung des Verhältnisses von Staat und Zivilgesellschaft – so wenig ausformu-
liert sind die Methoden und Instrumente einer nachhaltigen Förderung neuer zivil-
gesellschaftlicher Infrastrukturen durch den Staat. In den letzten Jahren wurde 
nicht zuletzt im Kontext zivilgesellschaftlicher Diskussionen die Frage aufgewor-
fen, ob die Verfahren des Zuwendungsrechts optimiert werden müssten2, da sie im 
Kern obrigkeitsstaatliches Denken perpetuierten und das Prinzip einer gemeinsa-
men Augenhöhe zwischen Staat und Zivilgesellschaft nicht einlösen könnten. Um-
gekehrt sind Verfahren des Leistungsaustausches, wie sie sich vor allem auf 
kommunaler Ebene mit der Ausbreitung des Neuen Steuerungsmodells (Berichts-
                                            
2  Wie weit hier die Positionen auseinander liegen, konnte man an der Diskussion um die 

Gesetzesinitiative „Hilfe für die Helfer“ der letzten Bundesregierung erkennen, die zwischen 
einer faktischen Abschaffung des Status der Gemeinnützigkeit über vorsichtige Korrekturen 
des Gemeinnützigkeitsrechts bis hin zu dessen massiver Ausweitung hin und her wogte. 
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wesen, Benchmarking, Leistungsverträge, Zielvereinbarungen, Unternehmen 
Stadt etc.) ausgebreitet haben, für die Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ment problematisch, weil sie dessen Eigensinn beschneiden und zu einer „Ver-
dienstleistung“ des Engagements beitragen können. 

In dem vorliegenden Gutachten wird vorgeschlagen, ein prozess- und dialog-
orientiertes Förderverfahren  zu entwickeln, das von den kommunalen (und regi-
onalen) Perspektiven für die Gestaltung der jeweiligen lokalen Engagement-
strukturen ausgeht. Das bedeutet, dass die Konzipierung einer kohärenten kom-
munalen Engagementpolitik ein fundamentaler Bestandteil einer auf Nachhaltigkeit 
angelegten Infrastrukturförderung sein muss. Dabei gilt es, den Governancepro-
zess der Formulierung von Engagementstrategien durch örtliche Akteure und die 
finanzielle Unterstützung der dabei entwickelten Maßnahmen und Ziele förder-
technisch zusammen zu bringen. Vorbilder hierfür finden sich in verschiedenen 
Dorferneuerungsprogrammen einzelner Bundesländer, die schon seit Jahrzehnten 
erfolgreich durchgeführt werden, sowie auch in den Förderrichtlinien des LEA-
DER(+)-Programms, einer Initiative der EU zur Stärkung ländlicher Räume. Ähnli-
che Ansätze verfolgt derzeit das Bundesmodellprogramm „Aktiv im Alter“ des 
BMFSFJ, bei dem neue Projekte in enger Absprache mit den Kommunen initiiert 
werden oder auch das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“, bei dem die 
Kommunen vor einer Förderung ein Konzept für ihren Beitrag entwickeln müssen. 
Diese Förderverfahren könnten wichtige Hinweise für die Konstruktion einer natio-
nalen Engagementstrategie liefern, die sich an dem Leitbild eines ermöglichenden 
Staates orientiert. 

Ein zweiter interessanter „Baustein“ einer nachhaltigen Förderpraxis könnte der 
Aufbau eines Bundesfonds  sein, der die Selbststeuerungspotenziale der Zivil-
gesellschaft bewusst in das Förderverfahren einbezieht. Dieser Fonds hätte den 
Vorteil, gegenüber Förderanträgen offener reagieren zu können als dies in der 
Regel klassische Förderrichtlinien von Modellprogrammen zulassen. Eine fonds-
basierte Förderung wäre ein passendes Pendant zu einem Antragsverfahren, das 
die jeweiligen örtlichen Vorbedingungen konstruktiv und flexibel aufgreift.3 

2. Zwischenergebnisse des „Nationalen Forums für En gagement 
und Partizipation“ und andere Stellungnahmen zum Th ema  

Das hier vorgelegte Gutachten knüpft an die intensiven Diskussionen der ersten 
beiden Sitzungen des „Nationalen Forums für Engagement und Partizipation“ am 
27.04.2009 und 15.05.2009 in Berlin an (vgl. Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement 2009a) und berücksichtigt die Stellungnahmen einzelner Einrichtun-
gen und Verbände, die als Kommentare zu den Verhandlungen des Nationalen 
Forums nach Veröffentlichung des Zwischenberichtes beim Bundesnetzwerk Bür-

                                            
3  Förderungen durch Bundesfonds bestehen beispielsweise im Kulturbereich (Fonds 

Soziokultur, Fonds Darstellende Künste etc.). Zur Idee, einen Fonds für die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements einzurichten vgl. Backhaus-Maul/ Nährlich / Speth (2009). 



 8 

gerschaftliches Engagement eingegangen sind (vgl. Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement 2009b).  

Das Dialogforum 1 hat sich dezidiert mit der Frage der „Infrastruktur: Engagement-
angebote und Engagementförderung in Bund, Ländern und Kommunen“ befasst. 
Gesonderte Stellungnahmen wurden u.a. von der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen, 
dem Malteser Hilfsdienst und den im Deutschen Caritasverband zusammen-
geschlossenen Freiwilligenzentren verfasst. 

In all diesen Beiträgen ist eine hohe Übereinstimmung in den Aufgaben-
beschreibungen der Einrichtungen und Kernforderungen zu sehen, die an eine 
künftige nationale Engagementstrategie zu richten sind: 

Aufgaben 
„Engagement fördernde Infrastrukturen sollten… 

• Akteure beraten, qualifizieren und begleiten, 

• deren Aktivitäten koordinieren und Kooperationen herbeiführen bzw. unter-
stützen, 

• (politische) Teilhabe auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene ein-
fordern und fördern, 

• „Entrepreneurship“ und eine gesellschaftliches Engagement unterstützende 
Organisationsentwicklung (…) bei den Akteuren vorantreiben 

• und sich darüber hinaus für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung von 
Engagementangeboten und Engagementförderung auf der jeweiligen Ebe-
ne bzw. für das jeweilige Themenfeld oder die jeweilige Zielgruppe verant-
wortlich sehen.“ (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 2009a, 
S. 34)  

 

Abgestimmte Förderstrategien 
In den Stellungnahmen wird eine nachhaltige Förderung der Engagement-
infrastrukturen und eine Abkehr von kurzfristigen Modellfinanzierungen gefordert: 

• Auch wenn der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur eine gemeinsame 
Angelegenheit von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ist, wird bei realis-
tischer Betrachtung die Grundlast einer Sockelfinanzierung durch die öffent-
liche Hand zu tragen sein, da es bei der Engagementförderung schwierig 
ist, nennenswerte Eigeneinnahmen zu generieren. Grenzen zwischen be-
zahlten Dienstleistungen und ehrenamtlicher Tätigkeit müssen gewahrt 
bleiben. Zudem ist es kaum möglich, Unternehmen oder Mäzene für Aufga-
ben der Regelfinanzierung dauerhaft zu gewinnen. 

• Dennoch findet ein massiver „Return of Investment“ statt. Um diesen sicht-
bar zu machen, sollte bürgerschaftliches Engagement als Eigenanteil bei 
Förderungen umfassend anerkannt werden. Dies ist derzeit nur von Fall zu 
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Fall und mit einem hohen bürokratischen Aufwand möglich. 

• Top-down-Strategien, die zum Teil bei Bundesmodellprojekten praktiziert 
werden, sind kontraproduktiv, das sie oft zu „kopflastigen“ und praxisfernen 
Förderprogrammen führen, die für die Akteure vor Ort nicht mehr finanzier-
bar sind (vgl. Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 2009b, S. 
67ff.). 

• Es bedarf einer abgestimmten Förderstrategie zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen. Die vorhandene Praxis in den Kommunen sollte dabei starke 
Beachtung finden.  

 

Vernetzung der Engagement fördernden Einrichtungen und Organisationen 
• Bürgerschaftliches Engagement muss in Netzwerken und Anlaufstellen als 

Querschnittsthema sichtbar gemacht werden.  

• Anlaufstellen und Infrastruktureinrichtungen sollten als Mittlerorganisationen 
unabhängig von Trägerlogiken und –egoismen handeln können, um dialog-
fähig zu sein, Kooperationen anzuregen und Netzwerke zu initiieren. 

• Kommunale Infrastrukturen sollten allerdings, auch wenn sie trägerunab-
hängig sind, gut in der jeweiligen „Engagementlandschaft“ vernetzt sein und 
mit der Kommune kooperieren. In der Kommunalverwaltung selbst sollten 
eigene Ansprechpartner und Anlaufstellen eingerichtet werden, die auch in-
tern an dem Umbau zu einer bürger- und engagementfreundlichen Verwal-
tung mitwirken.  

Die Thematik nachhaltiger Infrastrukturen durchzieht die Stellungnahmen und Ex-
pertisen, die sich mit der Weiterentwicklung der Engagementlandschaft befassen, 
allerdings schon seit etwa einer Dekade. So empfiehlt die Enquete-Kommission 
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ (2002) in ihrem Bericht den Aus-
bau der lokalen Infrastruktur zur Engagementförderung und spricht sich dabei für 
kooperative Konzepte aus. Schon 2002 stellte sich die Problematik, bei wachsen-
der Vielfalt an Infrastruktureinrichtungen und in Anbetracht der finanziellen Situati-
on zu integrierten Lösungen zu kommen. Der Vorrang der Kommunen dürfe aller-
dings nicht Anlass für Bund und Länder sein, sich aus der Engagementförderung 
zurück zu ziehen. Die Kommunen seien demnach mit einem systematischen Auf-
bau von Infrastrukturen allein überfordert. Erst als Gemeinschaftsaufgabe aller 
föderalen Ebenen könne die Förderung lokaler Infrastrukturen auf sicheren Füßen 
stehen (ebd., S. 314ff.). 

Zudem spricht sich die Enquete-Kommission für eine nachhaltige Förderung der 
vernetzenden Dachorganisationen wie NAKOS, BaS, bagfa etc. aus. 

Die Empfehlungen der Enquete-Kommission in diesen Punkten sind bis heute 
nicht umgesetzt. Zwar war die Gründung des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches 
Engagement ein unmittelbares Resultat des Kommissionsberichtes. Die Dach-
organisationen (siehe die anhaltende Debatte um NAKOS u.a.) sind hingegen 
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nicht nachhaltig abgesichert. Im Gegenteil: Ihre Finanzierungsgrundlagen schei-
nen immer fragiler zu werden. Weder hat der Bund ein Modellprogramm für lokale 
Anlaufstellen des bürgerschaftlichen Engagements entwickelt noch mit einer För-
derung zur konsequenten Kooperation der schon bestehenden Einrichtungen wie 
Seniorenbüros, Selbsthilfekontaktstellen und Freiwilligenagenturen beigetragen. 
Stattdessen wurden aus den Bereichen einzelner Fachpolitiken heraus neue Mo-
dellprojekte und Einrichtungsformate entwickelt, die in einem Teil der Kommunen 
große Überschneidungen mit den bestehenden Infrastrukturen aufwiesen. Dies gilt 
etwa für das Programm Mehrgenerationenhäuser oder die Leuchtturmprojekte der 
„Freiwilligendienste aller Generationen“.  

Aus den vielen weiteren Diskussionsbeiträgen, die in den folgenden Jahren veröf-
fentlicht wurden, sei an dieser Stelle noch das Diskussionspapier des Bundes-
netzwerks Bürgerschaftliches Engagements „Zukunftstrends der Bürgergesell-
schaft“ erwähnt, das vom Koordinierungsausschuss des BBE 2005 verabschiedet 
wurde. Um zu einer verbesserten Passung von Angebot und Nachfrage im bür-
gerschaftlichen Engagement unter dem Druck wachsender Konkurrenz um mate-
rielle Ressourcen zu gelangen, wird auch an dieser Stelle auf die zentrale Bedeu-
tung nachhaltiger Infrastrukturen und sozialer Netzwerke hingewiesen: „Der Trend, 
sich zwecks langfristiger Stärkung des Bürgerengagements zu strategischen Part-
nerschaften, Kooperationsverbünden oder lokalen/regionalen/landesweiten Netz-
werken zusammenzuschließen, geht in die richtige Richtung. ... Es [gilt] erfolgrei-
che Beispiele der Projektkooperation und Vernetzung stärker ins öffentliche Be-
wusstsein zu bringen ... Einer dieser Erfolgsfaktoren ist der Aufbau von stabilen 
Einrichtungen wie z.B. Freiwilligenagenturen, Freiwilligenzentren, Seniorenbüros 
und Selbsthilfekontaktstellen von Kommunen und Verbänden oder auch Bürger-
stiftungen. .. Deshalb ist es besonders wichtig, die engagementstärkende Infra-
struktur dieser intermediären Einrichtungen finanziell abzusichern.“ (vgl. Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches Engagement 2005). 

3. Überblick über Infrastrukturen und Anlaufstellen  zur lokalen 
Engagementförderung  

3.1. Zum Begriff „Infrastrukturen“ der Engagementfö rderung  

Ein empirischer Blick auf die Szene der Infrastruktureinrichtungen und Netzwerke 
bezeugt ein beeindruckendes Wachstum seit Mitte der 1990er Jahre. Nach wie vor 
sind die Einrichtungen und Zusammenschlüsse allerdings unzureichend abgesi-
chert, und viele Einrichtungen befinden sich in einer prekären Situation (vgl. Lang 
2010). Auch die Fragen nach der Kooperation der verschiedenen Infrastrukturein-
richtungen vor Ort sowie ihre Rolle in der Kommune stehen nach wie vor auf der 
Tagesordnung.  

Wenn in der Fachdebatte von Infrastrukturen der Engagementförderung die Rede 
ist, dann sind damit grundlegende Einrichtungen, Zusammenschlüsse und Ange-
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bote gemeint, mit denen bürgerschaftliches Engagement ermöglicht und gefördert 
wird. Engagement fördernde Infrastrukturen gibt es in allen gesellschaftlichen Sek-
toren und auf allen föderalen Ebenen.  

• Dies sind zunächst einmal die eigenständigen Einrichtungen , die träger-
übergreifend  bürgerschaftliches Engagement in den Kommunen anregen, 
fördern und weiterentwickeln. Dazu gehören die Freiwilligenagenturen und 
vergleichbare Einrichtungen, Seniorenbüros, Selbsthilfekontaktstellen, Bür-
gerstiftungen, Mehrgenerationenhäuser, Lokale Bündnisse für Familien, 
Lokale-Agenda-21-Initiativen etc.  

• Zu den Infrastrukturen lokaler Engagementförderung gehören natürlich 
auch die Anlauf- und Koordinierungsstellen in den Kommunalve rwal-
tungen , die als Ansprechpartner für das Engagement sowie auch als Ak-
teure zur Anregung und Ermöglichung des Engagements vor Ort wirken. 
Diese Anlaufstellen unterscheiden sich aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Profile, und sie sind mit ganz unterschiedlichen Aufträgen ausgestattet. 

• Darüber hinaus haben sich in einzelnen Kommunen auch eigenständige 
Einrichtungen zur Engagementförderung  wie z.B. das „Zentrum Aktiver 
Bürger“ in Nürnberg (Röbke 2008a) herausgebildet, die als zivilgesellschaft-
liche Organisation einen umfassenden Auftrag zur Unterstützung des Bür-
gerengagements wahrnehmen und dabei von der Kommune unterstützt 
werden.  

• Infrastrukturen zur Engagementförderung gibt es natürlich auch innerhalb 
von Organisationen wie Wohlfahrtsverbänden, Kirchen , örtlichen Ver-
einen, Einrichtungen und Stiftungen . Wenn innerhalb eines Verbandes 
oder einer Einrichtung Strukturen zur Gewinnung und Begleitung Ehrenamt-
licher bereit stehen, dann sind dies Infrastrukturen zur Engagementförde-
rung.  

• Auch die landes- und bundesweiten Zusammenschlüsse , die auf die 
Förderung bürgerschaftlichen Engagements zielen, sind Infrastrukturen zur 
Engagementförderung. Letztendlich gehören auch die Stabsstellen in den 
Landesregierungen sowie Einrichtungen wie die Lande s-
Ehrenamtsagentur Hessen , die im Auftrag der Landesregierung Engage-
mentförderung betreiben, zu den Infrastrukturen. 

3.2. Eigenständige Infrastruktureinrichtungen, Anla ufstellen und Netzwerke 
zur Engagementförderung 

Die Infrastrukturentwicklung von Anlaufstellen zur lokalen Engagementförderung 
begann in den 1980er Jahren mit dem Aufbau lokaler Selbsthilfekontaktstellen. . 
Die „Landschaft“’ Engagement fördernder Einrichtungen in den Kommunen hat 
sich seither vielfältig ausdifferenziert (vgl. zum Folgenden ausführlich Jakob 2010). 
In den 1990er Jahren kamen, angestoßen durch ein Bundesmodellprojekt, die 
Seniorenbüros  hinzu. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre sind zahlreiche 
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Freiwilligenagenturen und –zentren  entstanden, die sich seither in vielen 
Städten und Gemeinden etabliert haben. Ebenfalls Ende der 1990er Jahre 
wurden, angeregt durch das Vorbild der amerikanischen Community Foundations, 
die ersten Bürgerstiftungen  gegründet, die sich seither – zumindest was die Zahl 
der Neugründungen angeht – zu einem Erfolgsmodell entwickelt haben. Forciert 
durch Modellprogramme unter der Federführung des BMFSFJ sind in den letzten 
Jahren weitere Einrichtungen und Zusammenschlüsse wie Lokale Bündnisse für 
Familien  und Mehrgenerationenhäuser  entstanden, die bei ihren Aufgaben zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Aufbau neuer 
Generationenbeziehungen auf zivilgesellschaftliche Strukturen und 
bürgerschaftliches Engagement zurückgreifen. Dies ist aber in den einzelnen 
Einrichtungen unterschiedlich ausgeprägt und Engagementförderung steht 
keineswegs im Fokus aller Mehrgenerationenhäuser und Lokaler 
Familienbündnisse. 

 

Bundesweit verbreitete Engagement fördernde lokale Infrastrukturen 

Einrichtungstypus Anzahl 

 Freiwilligenagenturen-/zentren ca. 3004   

 Seniorenbüros ca. 2505   

 Selbsthilfekontaktstellen 2126  

 Lokale Bündnisse für Familie 5997  

 Mehrgenerationenhäuser 5008  

 Bürgerstiftungen 2379 

 

                                            
4  Vgl. www.bagfa.de; Zugriff am 20.01.2010. 
5  Vgl. www.seniorenbueros.org.; Zugriff am 20.01.2010. 
6   Mit der Zahl 212 sind die Selbsthilfekontaktstellen erfasst, deren Hauptaufgabe in der 

Selbsthilfeunterstützung besteht. Darüber hinaus gibt es weitere 59 Einrichtungen, in denen 
die Selbsthilfeunterstützung lediglich eine Nebenaufgabe darstellt (vgl. Thiel 2008).  

7  Vgl. www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de; Zugriff am 20.01.2010. 
8  Vgl. www.mehrgenerationenhaeuser.de; Zugriff am 20.01.2010. 
9  Der Länderspiegel Bürgerstiftungen der Aktiven Bürgerschaft weist 237 Bürgerstiftungen mit 

einem Gesamtvermögen von rund 110 Mio. Euro aus, die den „10 Merkmalen einer 
Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen entsprechen (vgl. Polterauer u.a. 
2008). Diese Merkmale sollen die Unabhängigkeit der Bürgerstiftungen von 
Partikularinteressen seitens der Kommunen, der Geldinstitute oder einzelner Stifter 
sicherstellen. 

 Über das Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, das beantragt werden 
muss und von einer Jury für die Dauer von zwei Jahren vergeben wird, verfügten allerdings 
nur 166 Bürgerstiftungen (vgl. www.die-deutschen-buergerstiftungen.de; Zugriff am 27. 
Februar 2009). 
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Die Zusammenstellung zeigt, dass sich mittlerweile eine vielfältige „Landschaft“ 
Engagement fördernder Einrichtungen herausgebildet hat, die träger- und 
zielgruppenübergreifend tätig sind. Bei der Aufzählung muss allerdings beachtet 
werden, dass sich die Einrichtungen je nach den lokalen Gegebenheiten und 
abhängig von finanziellen und personellen Rahmenbedingungen erheblich 
voneinander unterscheiden. Dies gilt für ihre Personalausstattung, für ihr 
Selbstverständnis und ihre Arbeitsweise sowie auch für die Einbindung in die 
Kommune und die Kooperation mit anderen Organisationen vor Ort. 

Bei aller gleichartigen Zielsetzung der Engagementförderung unterscheiden sich 
die Einrichtungen und Zusammenschlüsse allerdings in ihren Zielgruppen und 
auch in wesentlichen Aufgabenprofilen und Selbstver ständnissen . Ein 
entscheidender Unterschied besteht darin, dass Freiwilligenagenturen, 
Seniorenbüros, Selbsthilfekontaktstellen und Bürgerstiftungen ihren Kernauftrag in 
der Förderung von Engagement und Selbsthilfe sehen. Ihre Aktivitäten sind auf die 
Beratung und Vermittlung engagementinteressierter Bürger-/innen, auf die 
Beratung von Vereinen und Kommunen sowie auf die Entwicklung neuer Engage-
mentgelegenheiten und Projekte fokussiert. Mehrgenerationenhäuser und Lokale 
Bündnisse für Familien nutzen hingegen das bürgerschaftliche Engagement, um 
ihren jeweiligen Auftrag wie die Verbesserung der Generationenbeziehungen oder 
die Schaffung einer familienfreundlichen Kommune zu realisieren. Im Zentrum 
steht nicht die Förderung von Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement an sich, 
sondern das Engagement ist Mittel zum Zweck, um die jeweiligen familien-, 
generationen- und demografiepolitischen Zielsetzungen zu verwirklichen. Dieses 
unterschiedliche Verständnis von Engagement und Engagementförderung könnte 
den Hintergrund dafür abgeben, dass im Selbstverständnis einiger Mehr-
generationenhäuser und noch stärker in der Selbstpräsentation Lokaler Familien-
bündnisse der Bezug auf bürgerschaftliches Engagement fehlt. So ermittelt zwar 
die Wirkungsforschung, mit der das Modellprogramm der Mehrgenerationen-
häuser begleitet wird, eine Zahl von ca. 15.000 Ehrenamtlichen, die in den 
Einrichtungen tätig sind, dort mittlerweile 61 Prozent des Personals ausmachen 
und ein Viertel der Arbeitsstunden erbringen (vgl. Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 2008, S. 22 ff.). Dies gestaltet sich jedoch in den 
einzelnen Mehrgenerationenhäusern sehr unterschiedlich. Nach wie vor gibt es 
Einrichtungen, die darauf ausgerichtet sind, nach dem Muster klassischer sozialer 
Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft, professionelle Dienstleistungen z.B. in 
der Kindertagesbetreuung zu erbringen, und die dabei keine Bezüge zum 
bürgerschaftlichen Engagement herstellen. 

3.3. Weitere Infrastrukturen und Einrichtungen 

Zusätzlich zu diesen eigenständigen Einrichtungen kommen weitere engagement-
fördernde Einrichtungen hinzu, die allerdings aufgrund ihrer Heterogenität nicht 
quantitativ erfasst sind. 
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Weitere Engagement fördernde Einrichtungen in Kommu nen 

Einrichtungstypus 

Lokale Anlaufstellen zur Engagementförderung (innerhalb der 
Kommunalverwaltung oder als eigenständige Einrichtungen) 

Stadtteilbüros (im Rahmen des Soziale Stadt-Programms) 

Dorfläden u.a. Einrichtungen zur Dorferneuerung 

Nachbarschaftshäuser  

Soziokulturelle Zentren 

Lokale Agenda 21-Initiativen 

Eltern-Kind- und Familienzentren 

Pflegestützpunkte 

Etc. 

 

Viele Kommunen haben lokale Anlaufstellen zur Engagementförderung direkt 
in der Kommunalverwaltung  geschaffen. Diese Freiwilligen- und Ehrenamts-
agenturen, Koordinationsstellen für bürgerschaftliches Engagement etc. sind 
Ansprechpartner für einzelne Bürger-/innen ebenso wie für die Vereine und 
Verbände vor Ort. Sie informieren engagementinteressierte Bürger-/innen, beraten 
Vereine in Engagementfragen, entwickeln gemeinsam mit lokalen Akteuren neue 
Projekte und koordinieren Qualifizierungsangebote. In Baden-Württemberg ist 
diese Variante Engagement fördernder Einrichtungen infolge der Engagement-
politik des Landes und deren Fokussierung auf Kommunen sehr weit verbreitet. 
Aber auch Kommunen in anderen Bundesländern haben solche Stellen 
eingerichtet. Insbesondere kleine Gemeinden, für die die eigenständige 
Einrichtung einer Freiwilligenagentur zu aufwändig wäre, sowie Landkreise nutzen 
die Anlaufstellen in der Verwaltung, um die Engagementförderung in ihren 
Gemeinden anzuregen und zu koordinieren. 

Mit einer engen Anbindung der Infrastruktureinrichtungen an d ie Kommunen  
ist sichergestellt, dass die Engagementförderung ein kommunales Anliegen ist und 
dementsprechend von Kommunalpolitik und –verwaltung politisch und finanziell 
mitgetragen wird. Allerdings ist mit einer solchen kommunalen Ausrichtung auch 
eine starke Abhängigkeit von der Kommune und von politischen Machtstrukturen 
verbunden. Auch nach einem Wechsel an der politischen Spitze oder einer 
Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im Kommunalparlament muss deshalb 
sichergestellt sein, dass Strukturen der Engagementförderung erhalten bleiben. 
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Die „Landschaft“ von Infrastrukturen zur Unterstützung von Bürgerbeteiligung und 
Bürgerengagement wird noch vielfältiger und zugleich unübersichtlicher, wenn 
man die zahlreichen Organisationen und Zusammenschlüsse hinzunimmt, die sich 
in einzelnen Kommunen vor dem Hintergrund lokaler Traditionen entwickelt 
haben: Nachbarschaftshäuser, soziokulturelle Zentren, Loka le Agenda 21-
Initiativen, Stadtteilbüros  im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale 
Stadt“ sowie Eltern-Kind- und Familien-Zentren . Hinzu kommen seit kurzem 
Pflegestützpunkte, die den Auftrag haben, engagierte Bürger-/innen stärker als 
bislang in die Pflegeberatung und –begleitung zu integrieren oder auch die seit 
letztem Jahr bestehenden Servicestellen für Bildungspatenschaften  unter der 
Federführung der Staatsministerin für Integration. 

Diese Einrichtungen reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen und damit 
einhergehende Problemlagen und setzen bei deren Bearbeitung auf Bürger-
beteiligung und –engagement sowie auf sektorenübergreifende Kooperationen. 
Sie arbeiten dabei mit Kommunalverwaltung und –politik, mit öffentlichen Einrich-
tungen wie Schulen und mit privat-wirtschaftlichen Akteuren wie Geschäften und 
Unternehmen zusammen. Allerdings unterscheiden sich die Einrichtungen und 
Zusammenschlüsse vor Ort stark in der Art und Weise, wie ernst sie 
bürgerschaftliches Engagement nehmen und wie sie die Beziehungen zu anderen 
lokalen Akteuren gestalten. 

Mit diesen Einrichtungen bildet sich ein neuer Organisationstyp  heraus, der sich 
durch eine intermediäre Rolle  und die Vermittlung zwischen verschiedenen 
sozialen Welten auszeichnet (vgl. Bertelsmann Stiftung 2008). In Lokalen 
Bündnissen für Familie kooperieren Partner aus der Kommunalpolitik, freien 
Trägern und sozialen Einrichtungen sowie Vertreter-/innen aus Unternehmen und 
Wirtschaftsverbänden. In Mehrgenerationenhäusern werden mit der Unterstützung 
von Existenzgründer-/innen und mit der Bereitstellung von Dienstleistungen für 
Unternehmen unternehmerische Handlungslogiken erprobt. Die Freiwilligen-
agenturen bringen mit Projekten wie Freiwilligentagen, Marktplätzen und 
„Seitenwechseln“ gemeinnützige Träger mit Unternehmen zusammen und stiften 
dabei neue Kooperationsbeziehungen. Ob daraus dauerhafte Kooperationen und 
neue Modelle einer Aufgaben- und Verantwortungsteilung im Sinne eines 
kommunalen Welfare Mixes entstehen (vgl. Olk 2007; Klie/ Roß 2005), muss sich 
allerdings erst noch erweisen. 

3.4. Aktuelle Probleme und förderpolitischer Handlu ngsbedarf 

In der Fachdebatte besteht Konsens, dass es einer zumindest grundständigen 
Förderung von Infrastruktureinrichtungen bedarf und dass dies eine öffentliche 
Aufgabe ist (vgl. Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments“ 2002: 317; Klie u.a. 2004). Auch in programmatischen Äußerungen auf der 
Bundesebene, im Rahmen der vom BMFSFJ gestarteten Initiative „ZivilEngage-
ment Miteinander – Füreinander“, werden Bürgerstiftungen, Freiwilligenagenturen, 
Seniorenbüros und Mehrgenerationenhäuser als wichtige Infrastrukturen für das 
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Engagement vor Ort gesehen, die der staatlichen Unterstützung bedürfen (vgl. 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2007).  

Ein differenzierter Blick auf den Stand lokaler Engagementförderung und auf die 
bundesweiten Förderaktivitäten verweist allerdings auf Probleme. So besteht ein 
offensichtliches „Missverhältnis“ zwischen den verbalen Bekundungen auf der 
politischen Ebene einerseits und der finanziellen Anerkennung und Absicherung 
der Engagement fördernden Einrichtungen andererseits (Evers / Riedel 2004). Nur 
ein Teil der Kommunen nimmt die Aufgabe wahr, moderne Strukturen zur 
Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement aufzubauen. Dieser Sachverhalt ist 
nicht nur der Finanzknappheit der Gemeinden geschuldet, sondern auch Ausdruck 
dafür, dass Konzepte einer professionellen Engagementförderung bislang 
keineswegs überall auf Akzeptanz stoßen.  

Viele der Engagement fördernden Einrichtungen befinden sich in einer 
ungesicherten Situation. Ihre Personalausstattung, die sich zum großen Teil auf 
eine Vollzeitstelle oder gar nur auf eine Teilzeitstelle beschränkt, ist unzureichend. 
Nur ein Teil der Einrichtungen kann auf der Basis einer zumindest mittelfristig 
gesicherten finanziellen Grundlage arbeiten. Für viele der Einrichtungen gilt 
hingegen, dass ihre finanzielle Situation prekär und ihre Existenz akut gefährdet 
ist. Während Anlaufstellen, die in die Kommunalverwaltung eingebunden sind, 
vergleichsweise sicher etabliert sind, haben vor allem eigenständige 
Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros u.a. in der Trägerschaft eines Vereins mit 
unsicheren finanziellen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Nach wie vor müssen 
Einrichtungen aus finanziellen Gründen ihre Arbeit einstellen.  

Bei den Bürgerstiftungen besteht das Problem, dass es vielen Stiftungen aufgrund 
ihres geringen Stiftungsvermögens nicht möglich ist, professionelles Personal 
einzustellen. Dementsprechend fehlt es vielen Bürgerstiftungen an Profes-
sionalität, die Aktivitäten tendieren dazu, sich zu verzetteln und der systematische 
Aufbau des Stiftungskapitals wird vernachlässigt (vgl. Bundesverband Deutscher 
Stiftungen 2007, S. 102).  

Für die Mehrgenerationenhäuser besteht die große Unsicherheit, wie es mit den 
Einrichtungen vor Ort nach der Modelllaufzeit und dem Wegfall der Bundesmittel 
weitergehen wird. Darüber hinaus ist durch das Bundesmodellprogramm und die 
Implementation dieser Einrichtungen unabhängig von örtlichen Bedarfen in einigen 
Kommunen eine schwierige Situation entstanden. Das Angebot der Mehrgene-
rationenhäuser überschneidet sich z.T. mit dem Aufgabenprofil bereits bestehen-
der Einrichtungen wie Seniorenbüros oder Familienzentren. Hinzu kommt, dass 
mit einem derartigen Top-down-Prozess ein „altbekanntes“ Dilemma verschärft 
wird: Den Kommunen werden Aufgaben übertragen, ohne gleichzeitig die 
entsprechenden finanziellen Mittel bereitzustellen.  



 17

4. Netzwerke der Engagementförderung 

4.1. Netzwerke auf kommunaler Ebene 

Parallel zu den Infrastruktureinrichtungen haben sich in Kommunen, aber auch auf 
Landes- und Bundesebene thematisch orientierte Netzwerke gebildet, die das 
bürgerschaftliche Engagement und dessen Förderung im Fokus haben. Städte-
netzwerke  existieren etwa in München (FOEBE), Hamburg (Aktivoli), Berlin (Aktiv 
in Berlin), Augsburg (Bündnis für Augsburg), Köln und Hannover. Ein wichtiges 
Aufgabenfeld der kommunalen Netzwerke besteht darin, an der Entwicklung eines 
Selbstverständnisses für die Engagementförderung in der jeweiligen Kommune 
und an der Ausformulierung eines Leitbilds für eine bürgerorientierte Kommunal-
entwicklung mitzuwirken. Beispielhaft sei die Berliner Charta zum bürgerschaftli-
chen Engagement genannt, die Standards der Freiwilligenarbeit wie Versiche-
rungsschutz, Fortbildungsangebote, Anerkennungskultur etc. als Selbstverpflich-
tung der Unterzeichnenden festschreibt (vgl. www.aktiv-in-berlin). Zudem haben 
es kommunale Engagementnetzwerke übernommen, durch gemeinsame Veran-
staltungen die öffentliche Sichtbarkeit des Engagements zu erhöhen und über 
gemeinsame Projekte zur Vernetzung unterschiedlichster Partner beizutragen. 
Beispiele dafür sind sog. Ehrenamtsbörsen, bei denen sich die lokalen Akteure 
gemeinsam präsentieren oder auch Marktplätze, Partnerschafts- und Freiwilligen-
tage, mit denen Kooperationen zwischen gemeinnützigen Organisationen und 
Wirtschaftsunternehmen angeregt werden (vgl. Bertelsmann Stiftung 2008, Jakob 
2010a). Darüber hinaus stellen Netzwerke mit Internetauftritten und anderen Me-
dien vielfältige Informationen über Fortbildungen und andere wichtige engage-
mentrelevante Themen zur Verfügung (beispielhaft die Datenbank der FOEBE 
München).  

Auch in dem Modellprogramm „Lokale Bündnisse für Familie“ steht der Netzwerk-
gedanke im Zentrum. In den Lokalen Bündnissen arbeiten Akteure aus verschie-
denen Organisationen und gesellschaftlichen Sektoren zusammen, um die Rah-
menbedingungen für Familien in den Kommunen zu verbessern. 

4.2. Regionale Netzwerke 

Im Vergleich zu den großen Städten sind regionale Netzwerke  (zum Beispiel auf 
Landkreisebene) noch selten. Meist bilden sich regionale Kooperationen im Zuge 
von Modellprogrammen (wie LEADER), brechen aber auch leicht wieder ausein-
ander, wenn die Modellfinanzierung ausläuft. In letzter Zeit kann man verstärkt die 
Gründung von Freiwilligenagenturen und Netzwerken auf Landkreisebene beo-
bachten. Diese Einrichtungen haben zum Teil eine gegenüber den städtischen 
Agenturen unterschiedene Aufgabenbeschreibung. So werden sie konzeptionell 
stärker mit der Unterstützung der lokalen Vereinslandschaft (durch Fortbildung 
und Beratung) sowie mit koordinierenden Aufgaben betraut (vgl. Röbke 2008).  
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4.3. Netzwerke und Koordinationsstellen in den Bund esländern 

Auch auf Länderebene spielen Netzwerke eine wichtige Rolle (vgl. Centrum für 
Bürgerschaftliches Engagement o.J., Rütgers 2010). Das älteste Landesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement besteht in Baden-Württemberg. Es wurde 1999 
gegründet und umfasst neben einer Stabsstelle im Minsterium für Arbeit und Sozi-
ales, die das übergreifende Netzwerkmanagement übernimmt, verschiedene Teil-
netzwerke, die staatliche und zivilgesellschaftliche Partner verknüpfen. So existie-
ren ein Städtenetzwerk, eine Landkreisnetzwerk und ein Gemeindenetzwerk in 
Kooperation mit den jeweiligen kommunalen Spitzenverbänden sowie Themen- 
und Einrichtungsnetzwerke des bürgerschaftlichen Engagements wie die AR-
BES10, die Freiwilligenagenturen, Seniorengenossenschaften und weitere zivilge-
sellschaftliche Initiativen bündelt (vgl. Klie/Roß 2004, Rütgers 2010). Mit dem 
zweimal jährlich tagenden „Forum Landesnetzwerk“ wurde eine übergreifende 
Austauschplattform geschaffen. Die Netzwerkarbeit wird durch ehrenamtliche Bür-
germentoren unterstützt, die für ihre Aufgaben qualifiziert werden und Kompe-
tenzgruppen des bürgerschaftlichen Engagements in vielen Städten und Gemein-
den des Landes bilden. Schon in den ersten fünf Jahren dieses Qualifizierungs-
projektes (2000-2004) wurden über tausend Bürgermentorinnen und -mentoren 
qualifiziert. Auch in anderen Bundesländern sind vergleichbare Programme zur 
Qualifizierung entwickelt worden, die darauf zielen, Bürger-/innen für die Engage-
mentförderung vor Ort mit Wissen und Kompetenzen auszustatten (vgl. dazu Pro-
gramme wie ELFEN in Niedersachsen, SeniorTrainerinnen in Nachfolge des 
gleichnamigen Bundesmodellprojekts in Bayern, Engagement-Lotsen in Hessen). 

In Bayern existiert seit 2003 ein Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, 
das mit staatlicher Förderung vor allem die parteilich und konfessionell unabhän-
gigen Anlaufstrukturen des bürgerschaftlichen Engagements wie Freiwilligenagen-
turen, Selbsthilfekontaktstellen, Bürgerstiftungen, Seniorenbüros und Familien-
zentren umfasst (vgl. Magel/Franke 2006).11 Das Landesnetzwerk ist eine zivilge-
sellschaftliche Organisation, die vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen finanziell unterstützt wird und mit dem Ministe-
rium zusammen arbeitet. Ein vom Sozialstaatssekretär einberufener „Runder 
Tisch Bürgerschaftliches Engagement“ versammelt seit 2009 neben dem erwähn-
ten Landesnetzwerk auch die Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege und der 
Kommunen, Vertreter der Landtagsparteien sowie weitere Verbandsvertreter und 
Experten aus der Wissenschaft. Der Runde Tisch hat die Aufgabe, Leitlinien einer 
abgestimmten Engagementpolitik in Bayern zu entwerfen. 

Vernetzungsstellen in anderen Bundesländern  sind aufgrund ihrer direkten 

                                            
10  Die Arbeitsgemeinschaft des Bürgerschaftlichen Engagements (ARBES) ist ein freiwilliger 

Zusammenschluss von bürgerschaftlich engagierten Gruppierungen in Baden-Württemberg, 
in der sich vor allem lokale zivielgesellschaftliche Inititativen, aber auch unabhängige 
landesweite Verbände der Engagementförderung zusammengeschlossen haben 
(www.arbes-bw.de) 

11  Die Evaluation des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement findet sich als 
Download unter www.wir-fuer-uns.de 
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Einbindung in Ministerien stark staatlich geprägt. In Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Brandenburg und Hessen spielt die Staatskanzlei eine herausragende koor-
dinierende Rolle in der Engagementpolitik. In anderen Bundesländern überneh-
men Fachressorts diese Aufgabe (in NRW etwa das Ministerium für Generationen, 
Familie, Frauen und Integration). Das Land Thüringen hat 2002 mit der Thüringer 
Ehrenamtsstiftung eine vernetzende Stelle geschaffen, die per Satzung eng an 
staatliche Funktionen bzw. Landtagsmandate gekoppelt ist. Mit einem Kuratorium 
werden wichtige zivilgesellschaftliche Verbände des Landes in die Ehrenamtsstif-
tung eingebunden.  

Für die Bundesebene sei hier lediglich auf die herausragende Rolle des 2002 ge-
gründeten Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement (BBE ) verwie-
sen, das sich als ein trisektorales Netzwerk versteht und in dem staatliche, wirt-
schaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure kooperieren. In den letzten Jahren 
hat sich das BBE als wichtige Informationsplattform (z.B. mit dem 14-tägig er-
scheinenden Newsletter und etlichen Internetplattformen) etabliert. Mit der jährlich 
stattfindenden „Woche des Bürgerschaftlichen Engagements“ organisiert das BBE 
das wichtigste bundesweite „Event“ des bürgerschaftlichen Engagements, das vor 
allem durch die Medienpartnerschaft mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen ei-
nen hohen öffentlichen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Etliche jährliche Fachtagun-
gen ermöglichen den Austausch von Experten aus Verbänden, Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft. Als „Lobbyist“ für das bürgerschaftliche Engagement ist das 
BBE politisch beratend etwa bei Gesetzesvorhaben tätig, die das bürgerschaftli-
che Engagement berühren. Durch den Auftrag der Organisation des „Nationalen 
Forums für Engagement und Partizipation“ wurde diese Rolle noch einmal ge-
stärkt.12 

All diese Netzwerke und Koordinierungsstellen haben in den letzten Jahren reich-
haltige Aktivitäten entfaltet. Sie sind wichtige Akteure in der Formulierung von En-
gagementpolitik und wirken an der Entwicklung engagementfreundlicher Rahmen-
bedingungen mit, die sich auch für die Situation vor Ort, in den Vereinen und 
Kommunen, auswirken. Beispiele dafür sind die Verbesserungen im Bereich des 
Versicherungsschutzes für Ehrenamtliche, die in vielen Bundesländern in den letz-
ten Jahren erzielt worden sind, sowie neue Aktivitäten für eine Ausweitung der 
Anerkennungskultur mit Ehrenamtsnachweisen, Ehrenamtscards etc.. Wie schon 
bei der Analyse der Infrastrukturen, so ist auch auf der Ebene der Netzwerke fest-
zustellen: Sie sind vielfältig aus unterschiedlichen Akteurskonstellationen und Tra-
ditionen gewachsen. Eine Koordination durch die Staatskanzlei eines Bundes-
landes hat sicher größere „Durchgriffsmöglichkeiten“ als eine Ansiedlung in einem 
Fachressort. In Baden-Württemberg ist eine starke Ausrichtung am kommunalen 
                                            
12 Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens kann nicht die gesamte Bandbreite an Netzwerken 

und Dachorganisationen erfasst werden, die mit Engagementförderung befasst. Nur kurso-
risch sei hier noch auf thematisch ausgerichtete Netzwerke etwa im Kontext von Corporate 
Citizenship wie das Unternehmen Partner der Jugend (UPJ) und das Center für Corporate 
Citizenship Deutschland (CCCD) verwiesen. Aber auch ältere Organisationen wie die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) weist netzwerkartige 
Strukturen auf. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. 
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Bereich wahrzunehmen, Bayern hingegen setzt stark auf zivilgesellschaftliche An-
laufstrukturen.  

In Bundesländern, die bislang staatlich orientierte Koordinationsfunktionen bevor-
zugt haben, wird derzeit über die Unterstützung oder Gründung zivil-
gesellschaftlicher Netzwerke nachgedacht (so z.B. in NRW, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt). Offenbar zeichnet sich doch nach anfänglich unterschiedlichen 
Entwicklungspfaden ab, dass die wirksamste Aufstellung ein Tandem aus einer 
Koordinierungsstelle in der Landesverwaltung (möglichst mit hoher Querschnitts-
kompetenz) und einer zivilgesellschaftlichen Netzwerkstruktur ist, die in unter-
schiedlichen Konstellationen (als trisektorales Bündnis, Stiftung o.a.) konstruiert 
werden kann. Wie die Erfahrungen mit bestehenden Netzwerken zeigen, sind 
auch die zivilgesellschaftlichen Plattformen und Zusammenschlüsse auf staatliche 
Unterstützung in Form einer Sockelfinanzierung angewiesen. Um ihre Arbeitsfä-
higkeit zu sichern und Kontinuität sicherzustellen, reichen kurzatmige Projektförde-
rungen nicht aus, sondern es bedarf einer grundständigen Finanzierung, die aller-
dings durch zusätzliche Mittel aus Mitgliedsbeiträgen, aus der Akquise von Projek-
ten und Aufträgen etc. aufgestockt werden sollte. 

5. Förderpolitische Konsequenzen 

5.1. Zwischen Standardisierung und Eigensinnigkeit – Dilemmata staatlicher 
Engagementpolitik 

Engagementpolitik ist mit einem grundsätzlichen Dilemma konfrontiert, dass aus 
der Funktionsweise staatlicher Politik und der Eigensinnigkeit bürgerschaftlichen 
Engagements resultiert. Staatliche Politik mit ihren klassischen Instrumenten der 
Gesetzgebung und der finanziellen Steuerung ist durch ein standardisiertes Vor-
gehen gekennzeichnet, das dementsprechend auch vereinheitlichende Wirkungen 
hat. Dem widerspricht die Freiheit bürgerschaftlichen Engagements, dass davon 
lebt, dass neue Wege beschritten werden, dass innovative Prozesse in Gang ge-
setzt werden, ohne dass von vornherein klar ist, wie diese Initiativen ausgehen 
werden und das von ungleichzeitigen Entwicklungen gekennzeichnet ist. Das En-
gagement kann sich auch gegen etablierte Strukturen und Organisationen wenden 
und neue Modelle und Handlungsmuster hervorbringen. Beispiele dafür sind die 
sozialen Bewegungen der 1980er und 1990er Jahre ebenso wie die Hospizbewe-
gung oder – in neuester Zeit – die Initiativen, die sich gegen Verregelungen des 
Internets zur Wehr setzen. Hinzu kommt, dass für viele engagierte Bürger-/innen 
das Engagement gerade als Gegenwelt zu bürokratischen und technokratischen 
Abläufen Bedeutung bekommt und Möglichkeiten für selbst bestimmtes Handeln 
und gesellschaftliche Mitgestaltung eröffnet. 

Dies bedeutet allerdings nicht, staatliche Instanzen aus ihrer Verantwortung für die 
Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen zu entlassen. Vielmehr kommt es 
darauf an, der Besonderheit und Eigensinnigkeit des Engagement s Rech-
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nung zu tragen  und neue Gesetzesinitiativen auf ihre Aus- und Nebenwirkungen 
hin zu überprüfen. Staatliche Politik auf Landes- und Bundesebene hat vor allem 
die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, die zivilgesellschaftliche Struktu-
ren stärken und bürgerschaftliches Engagement ermöglichen.  

Angesichts der Eigensinnigkeit bürgerschaftlichen Engagements kommt der 
Kommune und einer lokal ausgerichteten Engagementpolitik , die von der 
Kommune und den zivilgesellschaftlichen Organisationen vor Ort gemeinsam aus-
gehandelt und getragen wird, eine große Bedeutung zu. Wir haben in dem hier 
vorliegenden Gutachten gezeigt, wie vielgestaltig diese Einrichtungen und Zu-
sammenschlüsse organisiert sein können. Hieran sind besondere lokale Entwick-
lungspfade verantwortlich, aber auch zeitlich versetzte Wellen von Modellpro-
grammen, die an unterschiedlichen Orten unterschiedlich erfolgreich waren. So 
finden sich beispielsweise Städte mit höchst erfolgreich arbeitenden Seniorenbü-
ros neben solchen, die diese Form der Anlaufstelle gar nicht kennen, dafür aber 
eine gut eingeführte Freiwilligenagentur oder Bürgerstiftung aufweisen, die zum 
Teil ähnliche Aufgaben bewältigt. Teils spielen auch föderale Traditionen eine Rol-
le. So sind in den ostdeutschen Bundesländern oder in Nordrhein-Westfalen star-
ke soziokulturelle Einrichtungen vorhanden, die beispielsweise in Bayern nur in 
den großen Städten anzutreffen sind. Dies ist in der Förderpolitik der jeweiligen 
Bundesländer begründet. Teils spielen auch besondere, aber eher zufällige Inter-
essenskonstellationen eine Rolle, so dass an einem Ort eine blühende Agenda21-
Bewegung, am anderen eine besonders agile Seniorenpolitik für das aktive Alter, 
an einem weiteren eine starke gemeinwesenorientierte Familienpolitik existieren. 
Gesamtkonzepte, die das bürgerschaftliches Engagement als Querschnittsthema 
für alle Bereiche kommunaler Daseinsvorsorge systematisch ausbuchstabieren, 
sind hingegen selten.13 

Diese Vielgestaltigkeit sollte mit aller Behutsamkeit gefördert und weiterentwickelt, 
dort aber auch gebündelt und vernetzt werden, wo sie ansonsten zu Ausdünnung 
und Unübersichtlichkeit vieler kleiner, für sich nicht überlebensfähiger Initiativen 
führt. 

Im Folgenden werden einige Leitlinien und Vorschläge für die Engagementförde-
rung entwickelt: 

5.2. Zur Rolle von Staat und Kommunen in der Engage mentförderung 

• Zur Rolle von Staat und Kommunen für eine nachhalti ge Förderung 
zivilgesellschaftlicher Strukturen: 

Im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements ist es schon aufgrund des Politik-
feldes schwierig, nennenswerte Eigeneinannahmen durch Dienstleistungen zu 
erzielen. Sponsoring, Mäzenatentum und die Einwerbung von Drittmitteln bei Stif-

                                            
13 Aufstellung der Maßnahmen der Engagementpolitik des Bundes seit 2002: Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2009), S. 150-154, der einzelnen Bundesländer a.a.O. 
S. 160 f. 
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tungen werden vor allem begrenzte Projekte unterstützen, allerdings kaum für eine 
Basisfinanzierung sorgen. Bis auf den Bereich der Stiftungen, die einen eigenen 
Kapitalstamm aufbauen können, muss man damit rechnen, dass ein dauerhafter 
Förderbedarf bestehen bleibt. Der in der Debatte hin und wieder auftauchende 
Hinweis, dass nach einer gewissen Phase der Modellfinanzierung Anlaufstellen 
und Netzwerke des bürgerschaftlichen Engagements genügend Schubkraft erhal-
ten haben müssten, um auf eigenen Füßen zu stehen, erweist sich als unrealis-
tisch. 

Einschlägige Expertisen sprechen sich deshalb für eine fördernde Engagement-
politik aus, in der der öffentlichen Hand (Bund, Länder und Kommunen) eine zent-
rale Rolle für die Schaffung, Unterstützung und Verstetigung von Engagement för-
dernden Infrastrukturen zukommt (vgl. Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Enga-
gement 2009, S. 13ff.). Dies entlässt zivilgesellschaftliche Organisationen und 
Wirtschaftsunternehmen nicht aus der Verantwortung. Sie tragen sowohl die Ver-
antwortung für engagementförderliche Rahmenbedingungen in ihren eigenen Or-
ganisationen und sind auch wichtige Partner für die Engagement fördernden Ein-
richtungen im Gemeinwesen. So haben vielen Infrastruktureinrichtungen Koopera-
tionsmodelle mit Unternehmen entwickelt, in denen sie diese in ihren Engage-
mentaktivitäten unterstützen und die Organisation von Freiwilligentagen, Seiten-
wechseln etc. zugleich als Dienstleistung „verkaufen“. Auch die Beratung von ge-
meinnützigen Einrichtungen in Fragen des Freiwilligenmanagements wird zum Teil 
als Dienstleistung erbracht, die zum Einkommen der Infrastruktureinrichtung bei-
trägt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen allerdings, dass für eine grundständige 
Absicherung der Infrastruktureinrichtungen und Netzwerke eine öffentliche Unter-
stützung notwendig ist.  

 

• Koordinierte Engagementpolitik der drei föderalen E bene 

Wenn es um eine grundständige finanzielle Förderung der lokalen 
Engagementförderung geht, sind vor allem die Kommunen gefragt. Auch wenn 
sich die Einrichtungen neue Wege zur Finanzierung ihrer Arbeit erschließen und 
bereits heute kreative Modelle der Mischfinanzierung aus verschiedenen Quellen 
entwickelt haben, wird für viele Einrichtungen eine grundständige Absicherung 
notwendig sein, um auf dieser Basis Projekte und Aufträge und damit verbundene 
zusätzliche Mittel zu akquirieren. Dabei geht es keineswegs um eine 
Vollfinanzierung, sondern gefragt sind Finanzierungsmodelle, die für die 
Einrichtungen Anreize schaffen, um mit Projekten, Beratungsleistungen und 
kreativen Formen des Einwerbens von Spenden und Sponsoringmitteln 
zusätzliche Mittel zu akquirieren. 

Angesichts der Haushaltssituation vieler Kommunen und ihrer 
Aufgabenüberlastung dürfen die Kommunen in ihrem Auftrag zur Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements aber nicht allein gelassen werden. Sie müssen in 
die Lage versetzt werden, diese Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge 
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wahrzunehmen.  

Auf allen föderalen Ebenen sollten – unter Beteiligung der relevanten zivilgesell-
schaftlichen Akteure – Engagementförderkonzepte und -strategien entwickelt wer-
den. Zugleich braucht es aber auch eine stärkere Koordinierung der verschiede-
nen Aktivitäten, die von Kommunen, Bundesländern und der Bundesregierung 
angeregt werden. Dabei geht es nicht um eine Vereinheitlichung, sondern mit ei-
nem koordinierten Vorgehen könnten Ressourcen gebündelt, Konkurrenzen durch 
verschiedene Projektförderungen vermieden und die kommunale Ebene gestärkt 
werden. Eine solche koordinierte Engagementpolitik muss auf jeden Fall die un-
terschiedlichen lokalen Traditionen und landesspezifischen Pfade der Engage-
mentförderung berücksichtigen. 

 

• Finanzielle Unterstützung der Kommunen durch die Bu ndespolitik 

Damit die Kommunen ihren Auftrag zur Engagementförderung wahrnehmen kön-
nen, brauchen sie die Unterstützung durch die Bundesländer und vor allem durch 
die Bundesregierung. Eine Bundesförderung dürfte sich allerdings nicht in stan-
dardisierten Instrumenten erschöpfen, sondern sollte so angelegt sein, dass sie 
der Eigensinnigkeit des Engagements gerecht wird. Zielsetzung sollte sein, die 
Kommunen in die Lage zu versetzen, in Kooperation m it den zivilgesell-
schaftlichen Akteuren vor Ort ihre eigene engagemen tpolitische Agenda zu 
entwickeln und umzusetzen . 

Im Kontext des „Nationalen Forums für Engagement und Partizipation“ wurden 
bereits verschiedene Modelle diskutiert, wie von Seiten des Bundes die kommuna-
le Ebene unterstützt werden könnte. So gab es die Überlegung für eine öffentliche 
Sockelfinanzierung, bei der vom Bund 50 Prozent und von den Kommunen jeweils 
25 Prozent der Kosten für eine Engagement fördernde Infrastruktur vor Ort über-
nommen werden (vgl. Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 2009, S. 
35). 

Eine kontinuierliche bundespolitische Förderung kommunaler Strukturen steht al-
lerdings in einem Spannungsverhältnis zur föderalen Struktur des Staa tes 
und der grundgesetzlich gesicherten kommunalen Selb stverwaltung . Das 
Grundgesetz räumt den Städten und Gemeinden eine kommunale Selbstverwal-
tung „in allen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ ein (Art. 28). Diese 
Frage nach den verfassungsrechtlichen Möglichkeiten und Grenzen für eine Un-
terstützung der Kommunen durch den Bund bedarf einer Klärung.  

Darüber hinaus lohnt sich ein Blick in andere Politikfelder , in denen es bereits 
Förderstrukturen und Instrumente gibt, wo die drei föderalen Ebenen kooperieren. 
Ein Beispiel dafür, dass auch für die Unterstützung der Engagementförderung in 
den Kommunen relevant sein könnte, ist das Bund-Länder-Programm „Soziale 
Stadtteile mit Erneuerungsbedarf: Soziale Stadt“, das unter der Federführung des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung umgesetzt und vom 
Bund mit mehreren Millionen Euro bezuschusst wird. Allerdings weist das Förder-
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programm Soziale Stadt auch Probleme auf (Projektförderung etc.). 

 

• Eigensinn ermöglichen 

Der grundlegende Widerspruch der Engagementpolitik, die gängige Praxis staatli-
cher Förderung mit einer ermöglichenden und großzügigen Haltung zu verbinden, 
die den Eigensinn des bürgerschaftlichen Engagements achtet, wurde schon er-
wähnt. Er ist freilich nicht beispiellos und unauflöslich. Eine ähnliche Konstellation 
lässt sich beispielsweise in der Kulturpolitik vorfinden. Durch die grundgesetzlich 
garantierte Freiheit der Kunst einerseits und die freiwillige Selbstverpflichtung ei-
ner öffentlichen Unterstützung von Kunst und Kultur andererseits sind Förderver-
fahren entstanden, die ganz bewusst Instrumentalisierung und Überbürokratisie-
rung vermeiden wollen. Viele kulturelle Einrichtungen können mit einem Budget 
arbeiten, ohne gegenüber einem Auftraggeber rechtfertigen zu müssen, welche 
Künstler jeweils ausgestellt werden, Inszenierungen zu sehen sind oder welche 
Bücher angeschafft werden. Dieser Vertrauensvorschuss sichert das lebendige, 
staatlich geförderte Kulturleben in Deutschland, um das uns so viele andere Nati-
onen beneiden. Eine Freiheit und Eigensinn der Bürgerinnen und Bürger achtende 
Förderpolitik sollte derartige Grundsätze beherzigen. 

5.3 Governance und Beteiligung als Orientierung für  eine Engagement-
förderpolitik 

• Vernetzung der bestehenden Infrastrukturen als komm unale Aufgabe  

Angesichts der Ausdifferenzierung der lokalen „Engagementlandschaft“ besteht 
ein kommunalpolitischer Gestaltungsauftrag darin, Kooperationsstrukturen und 
Netzwerke zwischen den verschiedenen Einrichtungen und Zusammenschlüssen 
zu schaffen, um Aufgabenüberschneidungen zu vermeiden und Ressourcen zu 
bündeln. Die Einrichtungen müssen stärker als bislang zusammen arbeiten. Unter 
dem Dach der lokalen Engagementförderung sollten gemeinsam Projekte 
entwickelt und durchgeführt werden, und der Netzwerkgedanke müsste eine 
größere Rolle spielen. Akteure aus Kommunalpolitik und –verwaltung müssen 
dabei die Moderation dieser Prozesse übernehmen, die verschiedenen Akteure 
„an einen Tisch bringen“, Aushandlungsprozesse ermöglichen und gemeinsam mit 
den Akteuren aus den zivilgesellschaftlichen Einrichtungen Strategien entwickeln, 
wie drängende Probleme im Gemeinwesen angegangen werden können. 

 

• Leitbild für eine bürgerorientierte Kommune  

Die Maßnahmen zur Infrastrukturförderung sollten perspektivisch in ein 
Gesamtkonzept für eine lokale Bürgergesellschaft eingebunden werden. Für eine 
systematisch angelegte lokale Engagementförderung ist es notwendig, dass die 
Kommunen selbst über ein Leitbild oder zumindest grundlegende Vorstellungen 
verfügen, welchen Stellenwert bürgerschaftliches Engagement in ihrer Gemeinde 
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haben soll und wie Engagement und Beteiligung gefördert werden sollen. Dabei 
hilft der Blick in andere Kommunen und lassen sich Anregungen aus anderen 
Gemeinden aufgreifen.14 Angesichts der unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten 
muss allerdings jede Kommune ihren eigenen Weg in Richtung auf eine lokale 
Bürgergesellschaft entwickeln (vgl. Christner/ Würz/ Vandamme 2007; Jakob/Koch 
2007). Dies muss in Kooperation und Aushandlungsprozessen mit den Akteuren 
der Zivilgesellschaft, einzelnen Bürger-/innen ebenso wie Organisationen, 
geschehen. Wichtige „Bausteine“ einer lokalen Engagementförderung, die für alle 
Kommunen gelten, sind dabei die Entwicklung einer angemessenen 
Anerkennungskultur, umfassende Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürger-/innen 
und professionell geführte Infrastruktureinrichtungen, die zur Sicherstellung einer 
kontinuierlichen und fachlich fundierten Arbeit auf hauptamtliches und 
ehrenamtliches Personal angewiesen sind.  

 

• Beteiligung und Kooperation von Anfang an 

Vor allem ist es wichtig, Beteiligungsstrukturen schon in den Formulierungs-
prozess lokaler Engagementpolitik konstitutiv einzubauen. Hierfür gibt es gelunge-
ne Beispiele: So setzt beispielsweise das Programm LEADER+, eine Initiative der 
EU zur Stärkung ländlicher Raume, voraus, dass sich lokale Aktionsgruppen aus 
Politik, Verwaltung gemeinsam mit Bürgerinnnen und Bürgern bilden, um sich an 
der Analyse der bestehenden Defizite und Chancen und der daraus resultierenden 
Maßnahmeentwicklung zu beteiligen. Ähnliches gilt für Dorferneuerungsprozesse 
in einzelnen Bundesländern (z.B. Thüringen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz). In Bayern beispielsweise setzt die Förderung einzelner Maßnahmen der 
Dorferneuerung voraus, dass „einfache“ Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit 
Vertretern aus Politik und Verwaltung in einem professionell moderierten Prozess 
zunächst einen Dorfentwicklungsplan für ihr Dorf entwickeln und diesen dann öf-
fentlich zur Diskussion stellen, bevor einzelne Maßnahmen finanziert werden. 

Diese systematische Berücksichtigung des Governancegedankens schon zu Be-
ginn und als Teil des Förderverfahrens mag zunächst Mehrarbeit verursachen. Sie 
regt aber dazu an, sich über die notwendige Strukturentwicklung vor Ort abzu-
stimmen und sorgt für eine bessere Nachhaltigkeit, bevor man sich oft unreflektiert 
in Fördertöpfen bedient, die den Infrastrukturaufbau des bürgerschaftlichen Enga-
gements nicht voranbringen. 

                                            
14  Leitbildentwicklung und die dazu notwendige Organisation der lokalen Diskurse sind in der 

bayerischen Dorferneuerung schon Teil der Förderung (vgl. Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2009). In staatlich geförderten Schulen der Dorf- 
und Landentwicklung wird hierfür professionelle Moderation zur Verfügung gestellt. 
Fortbildungen, Tagungen, kollegiale Beratungen mit anderen Kommunen, Exkursionen zu 
gelungenen Beispielen könnten analog zur Dorferneuerung auch den Prozess der 
Formulierung einer lokalen Engagementpolitik flankieren. 
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5.4 Förderinstrumente und -kriterien 

• Kommune als koordinierende Instanz  

In den Förderrichtlinien des Modellprogramms Mehrgenerationenhäuser findet 
sich der richtige Gedanke, den neuen Einrichtungstyp mit schon bestehenden Ein-
richtungen (beispielsweise Kindergärten, Seniorenbüros, Mütterzentren etc) zu 
verknüpfen, anstatt wieder eine völlig neue Institution ins Leben zu rufen. Diese 
Empfehlung könnte auch bei der nachhaltigen Förderung von Infrastrukturen eine 
Rolle spielen, um eine weitere Differenzierung der Engagementszene zu vermei-
den. Anlaufstellen können an Bürgerbüros, Dorfläden, Bürgerhäusern, soziokultu-
rellen Stadtteilzentren etc. „angedockt“ werden. U. E. sollten im Hinblick auf eine 
Förderung nachhaltiger Infrastrukturen zunächst die Kommunen als Adressaten 
angesprochen werden. Damit erhält die Kommune die Federführung im Verfahren 
der Beantragung. Wen die Kommune dann bei der Formulierung der lokalen En-
gagementpolitik einbezieht bzw. wer sich schließlich als Träger von Infrastrukturen 
herausbildet, sollte dem lokalen Diskussionsprozess überlassen bleiben. Dieses 
wird beim derzeit laufenden Förderverfahren zu Koordinierungsstellen des bürger-
schaftlichen Engagements im ländlichen Raum in Bayern eingesetzt wie beim 
Bundesmodellprogramm „Aktiv im Alter“. Auch in dem Soziale-Stadt-Programm 
sind die Kommunen von Anfang an beteiligt und müssen selbst ein Konzept für 
ihre Beteiligung und ihren Beitrag zur Verbesserung der Infrastrukturen in einem 
Stadtteil vorlegen. Dieses Verfahren der Erstansprache der Kommune und die 
damit verbundene verantwortliche Koordinierungsrolle sowie ihre finanzielle Ei-
genbeteiligung an den jeweiligen Projekten erhöht die Chance für eine nachhaltige 
Sicherung. 

 

• Vereinfachung der Antragsverfahren 

Anlaufstellen und Netzwerke haben es häufig mit unterschiedlichen Formen der 
Förderung zu tun: Immer häufiger ergänzen kurzfristige Werkverträge, die ein ein-
deutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis konstituieren, die „klassischen“ 
Zuwendungsarten. Diese Konstellationen können dem Gedanken einer Partner-
schaft auf Augenhöhe (die auch Kritik vertragen muss) zuwiderlaufen. In den 
kommenden Jahren wird es in der Unterstützung der Zivilgesellschaft darauf an-
kommen, den Begriff des ermöglichenden Staates nicht nur philosophisch und 
staatsrechtlich, sondern in der konkreten Förderpraxis mit Leben zu füllen und 
möglichst unkomplizierte Verfahren der Beantragung, Ausreichung, Überprüfung 
und Abrechnung zu entwickeln, die durch Vertrauen gegenüber den engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern gekennzeichnet sind. Zudem muss berücksichtigt wer-
den, dass im Prinzip auch Nicht-Professionelle in der Lage sein müssen, Förde-
rungen zu beantragen und abzuwickeln. Viele gut arbeitende, kleinere Initiativen 
des bürgerschaftlichen Engagements (zum Beispiel Migrantenorganisationen) 
werden durch die bestehenden Förderverfahren eher abgeschreckt und damit 
auch systematisch benachteiligt. Des weiteren sollte bürgerschaftliches Engage-
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ment als Eigenmittelanteil in allen Förderarten anrechenbar sein. 

 

• Schaffung eines Fonds zur Engagementförderung 

Neben offen zu gestaltenden Förderrichtlinien, die die Entwicklung einer kohären-
ten Engagementpolitikstrategie vor Ort einbeziehen, sollte über einen Fonds als 
Förderinstrument nachgedacht werden, mit dem es möglich ist, bei der Beurteilung 
der Förderanträge und der Bewilligung der Mittel zivilgesellschaftlichen Sachvers-
tand einzubeziehen. Derartige Fonds haben sich auf Bundesebene im Kulturbe-
reich (Fonds Bildende Künste, Darstellende Künste, Soziokultur etc.) bewährt. Die 
Vergabekriterien eines derartigen Fonds sollten offen und flexibel gestaltet wer-
den. Ähnlich wie bei der Konstruktion mancher EU-Fonds könnte eine Servicestel-
le die Antragsteller unterstützen.  

Die Anträge könnten sich an folgenden Kriterien orientieren: 

• Kundenorientierung: Wie wird sichergestellt, dass Bürgerinnen und Bürger 
leicht und transparent an die für ihr Engagement wichtigen Informationen 
gelangen? 

• Anerkennung: Wie werden kommunale Verbesserungen in der Anerken-
nungskultur unterstützt?  

• In welcher Weise kann die zu fördernde Infrastruktureinrichtung einen Bei-
trag zu Vernetzung und Kooperation in der lokalen Engagementszene leis-
ten? Inwieweit ist sie selbst in einem lokalen Netzwerk verankert? 

• Nach welchen Maßstäben und Standards soll Beratung und Vermittlung 
stattfinden? 

• Inwiefern beteiligt sich die zu fördernde Infrastruktureinrichtung an der Wei-
terentwicklung der „Engagementszene“ vor Ort (Entrepreneurship – Moder-
nisierung der vorhandenen Engagementlandschaft; Umsetzung neuer I-
deen)? 

• Wie kann eine zu fördernde Infrastruktureinrichtung zu einer Verbesserung 
der Fortbildungsmöglichkeiten vor Ort (für Haupt- und Ehrenamtliche) bei-
tragen? 

• Welchen Beitrag können Infrastruktureinrichtungen zur Sicherung der Stan-
dards für ehrenamtliche Mitarbeit bzw. zu ihrer Qualitätsverbesserung in 
den vielfältig vorhandenen lokalen Engagementbereichen beitragen? 

5.5 Netzwerkbildung unterstützen 

Neben Infrastruktureinrichtungen sind Netzwerke ein zweiter wichtiger Baustein 
der Engagementlandschaft. Um eine dauerhafte Plattform zur zivilgesellschaftli-
chen Artikulation und Weiterentwicklung der Engagementpolitik zu garantieren, 
sollten zivilgesellschaftliche oder trisektorale Netzwerke zumindest auf Bundes- 
und Länderebene bestehen. Sie sollten Politik und staatliche Verwaltung bei der 
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Weiterentwicklung engagementpolitischer Strategien unterstützen und hierbei den 
zivilgesellschaftlichen Diskurs fokussieren und öffentlich machen. Die konkrete 
Gestalt der Netzwerke wird sich entsprechend der jeweiligen personellen, lokalen, 
regionalen, landestypischen und bundesweiten Gegebenheiten unterscheiden. 
Ihre Organisation erfordert auf jeden Fall ein Netzwerkmanagement und dafür 
qualifiziertes Personal. 
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